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1. Sachverhalt 

Die Fahrradfahrer A 
und B geraten stark alko-
holisiert in eine Verkehrs-
kontrolle. Beide verwei-
gern eine Blutentnahme 
zum Nachweis ihres Alko-
holgehaltes im Blut.  

Im Falle des A wendet 
sich der Polizeibeamte 
daraufhin an den Dienst-
habenden auf der Wache, 
damit dieser einen richter-
lichen Beschluss anfor-
dert. Der Diensthabende 
teilt dem Polizeibeamten 
mit, dass er keine/n Rich-
ter/in telefonisch errei-
chen könne. Im Folgenden 
ordnet der Polizeibeamte 
wegen einer angenomme-
nen Gefahr im Verzug die 
Blutentnahme selbst an. 
Es kann nicht geklärt 
werden, ob der Dienstha-
bende tatsächlich ver-
sucht hat, eine/n Rich-
ter/in zu erreichen. A wird 
wegen fahrlässiger Trunkenheit im Ver-
kehr verurteilt. Er rügt eine Verletzung 
von Art. 2 Abs. 2 Satz 1, Art. 3 Abs. 1, 
Art. 19 Abs. 4 und Art. 20 Abs. 3 GG 
sowie von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 EMRK. 
Er ist der Auffassung, dass das Handeln 
des Polizeibeamten und des Dienstha-
benden als eine Einheit bewertet wer-
den müsse, sodass eine Missachtung 
des in § 81a Abs. 2 StPO1 festgesetzten 
Richtervorbehalts vorliege. Aufgrund 
der angenommenen Missachtung des 
Richtervorbehalts und der nicht erfolg-
ten Dokumentation der Gefahrenlage 

                                       
1 Alle folgenden §§ ohne Angabe sind sol-

che der StPO. 

geht A von einem Beweisverwertungs-
verbot bezüglich der Blutprobe aus. 

Bei B ist kein nächtlicher gerichtli-
cher Eildienst zum Zeitpunkt des Vor-
falls vorhanden. Deswegen ordnen die 
Polizeibeamten nach einem erfolglosen 
Kontaktierungsversuch des staatsan-
waltschaftlichen Bereitschaftsdienstes 
die Blutentnahme bei B an. Ein Abwar-
ten bis zur Erreichbarkeit des gerichtli-
chen Eildienstes hätte die Genauigkeit 
der Blutprobe nicht unerheblich gefähr-
det. B wird wegen vorsätzlicher Trun-
kenheit im Verkehr verurteilt. Er rügt 
eine Verletzung von Art. 2 Abs. 2 
Satz 1, Art. 19 Abs. 4 und Art. 103 
Abs. 1 GG. Er ist der Ansicht, dass der 
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fehlende nächtliche richterliche Bereit-
schaftsdienst der Beweisverwertung der 
Blutprobe entgegensteht. 

 
2. Probleme und bisheriger Mei-
nungsstand 

Das BVerfG befasst sich mit der 
Frage, ob ein Verstoß gegen den Rich-
tervorbehalt des § 81a Abs. 2 ein Be-
weisverwertungsverbot im Hinblick auf 
die entnommene Blutprobe begründet. 

Für die Annahme eines Verwer-
tungsverbotes wurden in der Recht-
sprechung und der Literatur unter-
schiedliche Beweisverbotslehren 
entwickelt. Dabei wird angenommen, 
dass zur Feststellung der materiellen 
Wahrheit der in § 244 Abs. 2 normierte 
Untersuchungsgrundsatz die Ermittlung 
aller entscheidungserheblichen Tatsa-
chen gebietet. Allerdings verbieten die 
Wertungen des Grundgesetzes, insbe-
sondere das Rechtsstaatsprinzip aus 
Art. 20 Abs. 3 GG, „die Wahrheitserfor-
schung um jeden Preis“.2 

Aus diesem Grund sind Beweiser-
hebungsverbote festgesetzt, die einige 
Themen von der Wahrheitserforschung 
ausschließen sowie bestimmte Metho-
den und Mittel zur Erhebung von Be-
weisen verbieten. Darüber hinaus gibt 
es Beweisverwertungsverbote. Diese 
verhindern unter bestimmten Voraus-
setzungen, dass erhobene Beweise in 
die Beweiswürdigung mit einbezogen 
werden können.3 Der Gesetzgeber hat 
eine Reihe spezieller Regelungen ge-
troffen, wie z.B. in den §§ 100c Abs. 5 
Satz 3, Abs. 6 Satz 2, 136a Abs. 3 
Satz 2, Art. 13 Abs. 5 GG sowie § 97 
Abs. 1 Satz 3 InsO, die ausdrücklich ein 
Verwertungsverbot vorsehen. Des Wei-
teren sind Verwertungsverbote aner-
kannt, die nicht gesetzlich festgelegt 
sind.4  

                                       
2  BGHSt 14, 358, 365; Beulke, Strafpro-

zessrecht, 11. Aufl. 2010, Rn. 454. 
3  Haller/Conzen, Das Strafverfahren, 

5. Aufl. 2008, Rn. 549 f. 
4  Roxin/Schünemann, Strafverfahrens-

recht, 26. Aufl. 2009, § 24 Rn. 22. 

Ein Beweisverwertungsverbot kann 
sowohl bei einer rechtmäßigen Beweis-
erhebung vorliegen (selbstständiges 
Beweisverwertungsverbot, z.B. §§ 100a 
Abs. 4, 477 Abs. 2), als auch aus einem 
Verstoß gegen ein Beweiserhebungs-
verbot resultieren (unselbstständiges 
Beweisverwertungsverbot).5 Es ist je-
doch anerkannt, dass nicht jeder Ver-
fahrensfehler ein Beweisverwertungs-
verbot zur Folge hat, da eine funktions-
tüchtige Strafrechtspflege ebenfalls ein 
Ausfluss des Rechtsstaatsprinzips ist.6 
Welche Kriterien heranzuziehen sind, 
um das Vorliegen eines Beweisverwer-
tungsverbots anzunehmen, ist aller-
dings – außer in den Fällen der explizi-
ten Normierung – umstritten. 

Nach der vom BGH ursprünglich im 
Zusammenhang mit dem Zeugnisver-
weigerungsrecht nach § 52 und dem 
Aussageverweigerungsrecht nach § 55 
entwickelten Rechtskreistheorie liegt 
ein Beweisverwertungsverbot vor, 
wenn der Rechtskreis des Angeklagten 
berührt wird.7  

An diesem Ansatz wird vor allem 
bemängelt, dass nicht nur die Einhal-
tung der die Angeklagten schützenden 
Normen, sondern eine allumfassende 
Rechtmäßigkeit des Verfahrens sicher 
gestellt werden solle.8 Zudem stehe 
diese Lehre im Widerspruch zu den 
§§ 69 Abs. 3, 72, 136a Abs. 3 Satz 2, 
die explizit den rechtswidrigen Eingriff 
in wesentliche Zeugenrechte mit einem 
Verwertungsverbot versehen.9 

Teilweise wird auf den Schutz-
zweck der verletzten Norm abgestellt. 
Nach dieser Auffassung ist ein Verwer-
tungsverbot immer dann begründet, 
wenn eine gesetzeswidrige Verhaltens-
weise den Schutzzweck der Norm be-
einträchtigt.10 

                                       
5  Beulke (Fn. 2), Rn. 457. 
6  Joecks, StPO, 3. Aufl. 2011, Einleitung 

Rn. 188. 
7  BGHSt 11, 213, 215. 
8  Roxin/Schünemann (Fn. 4), § 24 Rn. 24. 
9 Rogall, ZStW 91 (1979), 1, 26. 
10 BGHSt 46, 189, 195; Paulus, in 

KMR 1993, § 244 Rn. 516. 
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An der Schutzzwecklehre wird kriti-
siert, dass häufig keine Einigkeit bezüg-
lich der Schutzrichtung einzelner Nor-
men bestehe. Die Annahme eines Ver-
wertungsverbotes hinge somit vom je-
weiligen Interpretationsansatz ab.11 

Zurzeit wird in der Rechtsprechung 
überwiegend die Abwägungslehre 
angewendet. Im Hinblick auf ein mögli-
ches Beweisverwertungsverbot solle im 
Einzelfall zwischen dem staatlichen In-
teresse an der Strafverfolgung und dem 
Individualinteresse der Angeklagten an 
der Bewahrung ihrer Rechte abgewo-
gen werden. Dabei seien vor allem das 
Gewicht des Verfahrensverstoßes, seine 
Auswirkung auf die Rechtsgüter und 
den Rechtskreis des oder der Betroffe-
nen, die Schwere des Delikts sowie der 
Schutzzweck der Norm zu berücksichti-
gen. Demzufolge werde ein Beweisver-
wertungsverbot begründet, wenn nach 
der Abwägung das Individualinteresse 
gegenüber dem staatlichen Strafverfol-
gungsinteresse überwiegt.12 

Des Weiteren kann sich ein Verwer-
tungsverbot unmittelbar aus tragenden 
verfassungsrechtlichen Prinzipien wie 
z.B. dem Recht auf ein faires Verfahren 
ergeben.13 

In Bezug auf den vom BVerfG zu 
beurteilenden Fall ist das Vorliegen 
eines Beweisverwertungsverbotes 
bei einem Verstoß gegen § 81a 
Abs. 2 fraglich. Zur Ermittlung von Tat-
sachen, die für das Strafverfahren 
relevant sind, ermöglicht § 81a Eingrif-
fe in das von Art. 2 Abs. 2 Satz 1 Alt. 2 
GG geschützte Rechtsgut der körperli-
chen Unversehrtheit. Dabei steht die 
Anordnung einer Blutentnahme nach 
§ 81a Abs. 2 grundsätzlich der Richte-
rin oder dem Richter zu. 

Nur wenn Gefahr im Verzug vorliegt, 
der Untersuchungserfolg also aufgrund 
der Verzögerung durch die Einholung 
einer richterlichen Anordnung gefährdet 

                                       
11 Rogall, ZStW 91 (1979), 1, 31. 
12 BVerfG StV 2008, 1, 4; BGHSt 47, 172, 

179; Rogall, ZStW 91 (1979), 1, 31. 
13 BGH NJW 1973, 891; Meyer-Goßner, 

StPO, 5. Aufl. 2008, Einleitung Rn. 56. 

wird, können Staatsanwaltschaft und 
nachrangig ihre Ermittlungspersonen 
eine Blutentnahme anweisen.14 Kann 
eine solche Eilkompetenz der Polizei vor 
Ort nicht angenommen werden, so wä-
re die Anordnung der Blutentnahme 
unter Verstoß gegen § 81a Abs. 2 er-
gangen. 

In letzter Zeit sind die Vorausset-
zungen für die Annahme einer Eilkom-
petenz der Staatsanwaltschaft und 
ihrer Ermittlungspersonen unter-
schiedlich beurteilt worden. Obwohl das 
BVerfG in zwei Entscheidungen den 
Richtervorbehalt durch das Erfordernis 
einer restriktiven Auslegung der Gefahr 
im Verzug gestärkt hat,15 haben einige 
Gerichte bei Verdacht von Trunken-
heitsfahrten weiterhin die Eilzuständig-
keit von Polizeibeamten bestätigt. Zur 
Begründung ist angeführt worden, dass 
die zeitliche Verzögerung durch das 
Warten auf eine richterliche Entschei-
dung zu ungenauen Blutalkoholkon-
zentrationswerten und folglich zu einer 
Verschlechterung des Beweismittels 
führe.16 

Demgegenüber wird eingewendet, 
dass der körperliche Abbauvorgang al-
lein als Begründung für eine Gefahr im 
Verzug nicht ausreiche.17 Dafür spre-
che, dass gerade bei höhergradiger Al-
koholisierung eine kurzfristige Verzöge-
rung den Beweiswert nicht einschränke, 
da der Alkoholabbau in dieser Zeit-
spanne nur gering ausfalle.18 

Insofern gehen die meisten Straf-
gerichte davon aus, dass die Staatsan-
waltschaft und ihre Ermittlungsperso-
nen in aller Regel zunächst den Versuch 
unternehmen müssen, eine richterliche 

                                       
14   BVerfG NJW 2007, 1345, 1346; Brüning, 

ZJS 2010, 129, 129 f. 
15 BVerfG NJW 2001, 1121 ff.; BVerfG NJW 

2007, 1345 ff. 
16 LG Hamburg NZV 2008, 213, 214; LG 

Braunschweig Beschl. v. 4. 1. 2008 – 9 
Qs 381/07 – juris, Rn. 13. 

17  BVerfG NJW 2007, 1345, 1346; OLG 
Hamburg NJW 2008, 2597; OLG Stutt-
gart NStZ 2008, 238 f. 

18  Mosbacher, JuS 2009, 124, 125. 
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Anordnung zu erlangen, bevor sie 
selbst eine Blutabnahme wegen Gefahr 
im Verzug anordnen. Diese Annahme 
einer Gefährdung des Untersuchungser-
folgs sei mit Tatsachen zu begründen, 
die sich auf den Einzelfall beziehen. Si-
tuationsunabhängige Vermutungen, die 
sich auf kriminalistische Erfahrung stüt-
zen, seien nicht ausreichend.19 Sofern 
die Dringlichkeit von Maßnahmen nicht 
offensichtlich sei, müssten die Strafver-
folgungsbehörden die Umstände, die 
sie zur Annahme einer Gefahr im Ver-
zug bewegen, in den Ermittlungsakten 
dokumentieren. Diese Dokumentati-
onspflicht ergebe sich aus Art. 19 
Abs. 4 GG und ziele damit auf eine 
wirksame nachträgliche Überprüfung 
durch Richter/innen.20 

Haben die Polizeibeamt/inn/en bei 
Nichtvorliegen einer Gefahr im Verzug 
die Entnahme einer Blutprobe angeord-
net, so liegt ein Verfahrensfehler wegen 
Missachtung des Richtervorbehalts vor. 
Es ist jedoch fraglich, ob ein auf diese 
Weise erlangtes Beweismittel im Ver-
fahren verwertet werden kann. Der Ge-
setzgeber hat die Voraussetzungen be-
züglich der Annahme eines Verwer-
tungsverbots bei Missachtung des Rich-
tervorbehalts nicht geregelt. Die meis-
ten Strafgerichte verneinen unter An-
wendung der Abwägungslehre in der 
Regel ein Beweisverwertungsverbot.21 
Die Verwertbarkeit wird durch das Si-
cherheitsinteresse im Straßenverkehr 
begründet, das den eher geringeren 
Eingriff in die körperliche Unversehrt-
heit überwiege. Die willkürliche An-
nahme von Gefahr im Verzug oder das 
Vorliegen eines besonders schwerwie-

                                       
19 BVerfG NJW 2001, 1121, 1123. 
20 BVerfG NJW 2001, 1121, 1124; BVerfG 

NJW 2007, 1345, 1346; BVerfG Beschl. 
v. 28.07.2008 – 2 BvR 784/08 – juris, 
Rn. 10. 

21  BGH NJW 2007, 2269, 2271; OLG Stutt-
gart NStZ 2008, 238 f.; OLG Bamberg 
NJW 2009, 2146. 

genden Fehlers könnten hingegen ein 
Verwertungsverbot begründen.22 

In diesem Zusammenhang stellt 
sich die Frage, ob die Annahme einer 
Gefahr im Verzug durch die Polizei bei 
fehlender Einrichtung eines nächtlichen 
richterlichen Bereitschaftsdienstes ei-
nen Verfahrensfehler begründet, der im 
Falle eines groben Verstoßes gegen den 
Richtervorbehalt zur Unverwertbarkeit 
der erhobenen Beweise führt. 

Sowohl das BVerfG als auch der 
BGH haben bezüglich einer Wohnungs-
durchsuchung nach § 102 verdeutlicht, 
dass staatliche Organe aufgrund des in 
Art. 13 Abs. 2 GG verankerten Richter-
vorbehalts verpflichtet seien, diesen 
vorbeugenden Grundrechtsschutz wirk-
sam in die Praxis umzusetzen. Die Er-
reichbarkeit von Ermittlungsrich-
ter/inne/n müsse demnach durch Eil- 
und Notdienste sichergestellt werden.23 
In Folge dessen könne das Vorliegen 
einer Gefahr im Verzug wegen dieser 
verfassungsrechtlichen Verpflichtung 
nicht durch den Verweis auf die Nicht-
erlangung einer richterlichen Entschei-
dung zu einem bestimmten Zeitpunkt 
begründet werden.24 

Das BVerfG hat in einer späteren 
Entscheidung zum Richtervorbehalt des 
Art. 13 Abs. 2 GG das Erfordernis der 
Einrichtung eines Bereitschaftsdienstes 
konkretisiert. Ein nächtlicher Bereit-
schaftsdienst sei demnach nur dann 
verfassungsrechtlich erforderlich, wenn 
Durchsuchungsanordnungen zur Nacht-
zeit keinen Ausnahmefall darstellen. Es 
müsse also ein praktischer Bedarf für 
die Einrichtung eines Nachtdienstes be-
stehen.25 

Diese institutionellen Voraussetzun-
gen hat bisher nur das OLG Hamm auf 
den einfachgesetzlichen Richtervorbe-

                                       
22  BGH NJW 2007, 2269, 2271; OLG Bam-

berg NJW 2009, 2146; Ficken-
scher/Dingelstadt NStZ 2009, 124; Graf, 
StPO, 2010, § 81a Rn. 26. 

23  BVerfG NJW 2001, 1121, 1122; BGH NJW 
2007, 2269, 2272. 

24  BGH NJW 2007, 2269, 2272. 
25  BVerfG NJW 2004, 1442. 
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halt des § 81a Abs. 2 übertragen. Nach 
dessen Beurteilung bestehe kein sachli-
cher Grund, zwischen verfassungs-
rechtlichen und einfachgesetzlichen 
Richtervorbehalten zu differenzieren.26 
 

3. Kernaussagen der Entscheidung 

Das BVerfG hält an seiner Recht-
sprechung bezüglich des effektiven 
Rechtsschutzes aus Art. 19 Abs. 4 GG 
fest. Demnach sind die Fachgerichte 
dafür zuständig, die sich aus einem 
strafprozessualen Verfahrensverstoß 
ergebenden Folgen zu beurteilen. Dabei 
wird bekräftigt, dass das Vorliegen ei-
nes Verwertungsverbotes durch Abwä-
gung der widerstreitenden Interessen 
im Einzelfall bestimmt werden soll. 

Nach Auffassung des BVerfG ist es 
mit der Verfassung vereinbar, dass die 
Rechtsprechung aufgrund einer fehlen-
den Dokumentation der die Gefahr in 
Verzug begründenden Umstände allein 
kein Verwertungsverbot annimmt. Die-
ser Mangel kann vielmehr im Wege der 
vorzunehmenden Abwägung beachtet 
werden. 

Des Weiteren ist es ebenso verfas-
sungsgemäß, wenn bei der Prüfung ei-
nes Verwertungsverbotes nur das Han-
deln der Polizeibeamten vor Ort Be-
rücksichtigung findet. Das Verhalten 
der bei der Einholung eines richterli-
chen Beschlusses beteiligten Polizeibe-
amten auf der Wache ist für die Beur-
teilung eines Verwertungsverbotes 
nicht entscheidend. 

Ferner stellt das BVerfG fest, dass 
das Fehlen eines nächtlichen richterli-
chen Bereitschaftsdienstes nicht zu ei-
nem Verwertungsverbot führt. Seine 
gegenteilige Ansicht bezüglich des Er-
fordernisses eines nächtlichen richterli-
chen Bereitschaftsdienstes bei Woh-
nungsdurchsuchungen wird durch den 
in der Verfassung verankerten Richter-
vorbehalt in Art. 13 Abs. 2 GG erklärt. 
Die den Richtervorbehalt aus Art. 13 
Abs. 2 GG betreffende Rechtsprechung 
kann somit auf den einfachrechtlichen 

                                       
26  OLG Hamm StV 2009, 459. 

Richtervorbehalt des § 81a nicht ange-
wendet werden.  

Im Hinblick auf das Recht auf ein 
faires und rechtstaatliches Verfahren 
wird angeführt, dass dieses Recht nur 
verletzt ist, wenn „rechtstaatlich zwin-
gende Folgerungen nicht gezogen wor-
den sind oder rechtsstaatlich Unver-
zichtbares preisgegeben wurde“.27 Der 
Richtervorbehalt des § 81a Abs. 2 ist 
hingegen nicht Bestandteil des rechts-
staatlich Unverzichtbaren. Das Grund-
gesetz sieht für Eingriffe in Art. 2 
Abs. 2 Satz 1 GG im Gegensatz zu 
Art. 13 Abs. 2 GG sowie Art. 104 Abs. 2 
Satz 1 GG keinen Richtervorbehalt vor. 
Vielmehr ergibt sich die in § 81a Abs. 2 
festgelegte Anordnungszuständigkeit 
aus einer gesetzgeberischen Entschei-
dung. Auch aus der Bedeutung des 
Rechts auf körperliche Unversehrtheit 
kann nicht gefolgert werden, dass die 
Blutentnahme zum Nachweis von Alko-
hol zwingend durch eine/n Richter/in 
angeordnet werden muss.  

Gleichwohl verweist das BVerfG 
darauf, dass ein Verstoß gegen den 
Richtervorbehalt des § 81a Abs. 2 auch 
verfassungsrechtlich von Belang sein 
kann. Bei der Anwendung von 
strafrechtlichen Vorschriften sind 
nämlich die Einhaltung des 
Fairnessgrundsatzes sowie des 
allgemeinen Willkürverbots aus Art. 3 
Abs. 1 GG zu beachten. In Bezug auf 
den zugrunde liegenden Fall wird 
festgestellt, dass weder ein Verstoß 
gegen das Willkürverbot noch gegen 
den Fairnessgrundsatz vorliegt. Vor 
allem die Tatsache, dass bei der Prü-
fung eines Verwertungsverbotes nur 
das Verhalten des Polizeibeamten vor 
Ort beurteilt wurde, widerspricht nicht 
dem Willkürverbot.  
4. Konsequenzen für Ausbildung  
und Praxis 

Die Entscheidung des BVerfG bein-
haltet grundlegende Kriterien, die im 
Rahmen einer Prüfung eines möglichen 

                                       
27 BVerfG Beschl. v. 24.02.2011 – 2 BvR 

1596/10 – juris, Rn. 16. 
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Verwertungsverbotes berücksichtigt 
werden müssen. Zum einen ist die 
Rechtmäßigkeit einer ohne richterliche 
Beteiligung erfolgten Anordnung nur 
von den Handelnden vor Ort abhängig. 
Zum anderen ist das Problem einer feh-
lenden Dokumentation der Gefahrenla-
ge im Rahmen der Abwägung zu beach-
ten. Überdies stellt sich das BVerfG der 
Rechtsprechung des OLG Hamm entge-
gen. Somit dürfte nun Klarheit herr-
schen, dass ein fehlender nächtlicher 
richterlicher Bereitschaftsdienst die 
Verwertbarkeit einer entnommenen 
Blutprobe nicht verhindert. 

Während sich das BVerfG erneut 
mit der Frage eines Verwertungsverbo-
tes bei einem Verstoß gegen den Rich-
tervorbehalt des § 81a beschäftigt, 
könnte in der Praxis möglicherweise 
das Problem bald „gelöst“ sein. Der 
Bundesrat hat hierzu Ende letzten Jah-
res einen Gesetzesentwurf verabschie-
det, der dem Bundestag zur Entschei-
dung vorliegt. Danach soll der Richter-
vorbehalt des § 81a Abs. 2 in den Fäl-
len der §§ 315a, 315c bis 316 StGB 
abgeschafft werden, wenn die Blutpro-
be für den Nachweis von Alkohol, Be-
täubungsmitteln oder Medikamenten 
entnommen wird.28 

 
5. Kritik 

An der Entscheidung ist zu bemän-
geln, dass das BVerfG eine mögliche 
Missachtung des Richtervorbehalts 
durch den Diensthabenden auf der Wa-
che nicht problematisiert. Lediglich in 
einem Satz wird ohne jegliche Begrün-
dung festgestellt, dass es der Verfas-
sung nicht widerspricht, bei der Prüfung 
eines Verwertungsverbotes nur auf den 
Handelnden vor Ort abzustellen. Dabei 
wird übersehen, dass die fehlende Be-
rücksichtigung eventuell weiterer betei-
ligter Beamter auf der Wache zu Miss-
brauchsmöglichkeiten führen könnte. 
Eine bewusste Umgehung des Richter-
vorbehalts durch die Beamten auf der 
Wache würde einen Verstoß gegen das 

                                       
28  BR-Drucks. 615/10, S. 7. 

Recht auf ein faires Verfahren darstel-
len. Dies müsste nach der Rechtspre-
chung des BVerfG zu einem Beweis-
verwertungsverbot führen. 

Auch zu der fehlenden Dokumenta-
tion nimmt das BVerfG nur sehr kurz 
Stellung. Zwar wird richtigerweise auf 
die Möglichkeit des Einbezugs bei der 
Abwägung verwiesen. Es wäre aber 
wünschenswert gewesen, wenn das 
BVerfG auf seine bisherige Rechtspre-
chung bezüglich der Bedeutung einer 
Dokumentation verwiesen hätte. Dem-
nach dient die Dokumentation der 
Sachlage zur nachträglichen gerichtli-
chen Überprüfung einer ohne richterli-
che Anordnung erfolgten Maßnahme.29 
In den Fällen, in denen keine Doku-
mentation vorliegt und die zur Gefahr 
im Verzug führenden Umstände nicht 
offensichtlich sind, ist die Verneinung 
eines Verwertungsverbotes nicht ganz 
unproblematisch. Ohne schriftliche Er-
läuterungen zur Sachlage vor bzw. kurz 
nach der Anordnung einer Blutentnah-
me ist die Rechtmäßigkeit der ohne 
richterliche Beteiligung angeordneten 
Maßnahme schwierig zu beurteilen. Aus 
diesen Gründen hätte die Relevanz ei-
ner umfassenden nachträglichen Über-
prüfung durch das Gericht für die Ge-
währleistung der Rechtschutzgarantie 
aus Art. 19 Abs. 4 GG als ein bei der 
Abwägung zu berücksichtigendes Krite-
rium angeführt werden müssen.  

Im Hinblick auf das Erfordernis ei-
nes nächtlichen richterlichen Bereit-
schaftsdienstes stellt sich die Frage, ob 
die Abgrenzung des BVerfG zwischen 
Eingriffen in die Unverletzlichkeit der 
Wohnung und der körperlichen Unver-
sehrtheit gerechtfertigt ist. Hierbei ist 
zu bedenken, dass dem Schutz der 
körperlichen Unversehrtheit keine nied-
rigere Bedeutung zukommt. Allerdings 
kann im Gegensatz zu Art. 13 GG, der 
einen qualifizierten Gesetzesvorbehalt 
enthält, in das Recht auf die körperliche 
Unversehrtheit aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 
                                       
29 BVerfG NJW 2001, 1121, 1124; BVerfG 

Beschl. v. 28.07.2008 – 2 BvR 784/08 - 
juris, Rn. 8. 
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Alt. 2 GG aufgrund eines einfachen Ge-
setzes eingegriffen werden. Deshalb ist 
dem BVerfG zuzustimmen, dass nur bei 
der Wohnungsdurchsuchung, sofern ein 
praktischer Bedarf besteht, ein nächtli-
cher richterlicher Bereitschaftsdienst 
erforderlich ist.  

Es ist zu begrüßen, dass durch den 
Beschluss des BVerfG die in der Recht-
sprechung mittlerweile gefestigte Ab-
wägungslehre nochmals bestätigt wird. 
Nur diese ermöglicht es, das Span-
nungsverhältnis zwischen den Zielen 
des Strafverfahrens – der Wahrheitser-
forschung und der Gewährleistung ei-
nes rechtsstaatlichen Verfahrens - in 
Einklang zu bringen. 

 
(Elena Appel / Tatjana Teterjukow) 


